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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gest.-geberde« Räthe der helvetische» Republik.

and II. XN X. Lnzern/ den 12. November.B

Gesezgebnng.
Senat, 29. Oktober.

(Fortsetzung.)
Der grosse Rath an den Senat:

In Erwägung der Nothwendigkeit, den künftigen
Zustand der Fremden, welche sich m Helvetica Haus-
lich niederzulassen wünschten, gesezlich zu bestimmen.

In Erwägung, driß das Nationalintresse, die
politische Aufklärung und die Grundsätze der Freiheit
und Gleichheit, so wie die Anerkennung allgemeiner
Menschenrechte es erfodern, daß den Fremden alle
Erleichterung zu ihrer Aufnahme in Helvetien gestattet
werde.

In Erwägung, daß es zwekmässig sey, daß diese
Aufnahme mit der gehörigen Vorsicht und Ordnung
geschehe, und die Republik dabei nicht in Nachtheile
gerathe.

In Erwägung endlich, daß der Buchstabe der
Constitution hiebei nur auf die gewöhnlichen Fälle
anwendbar sey, der Geist derselben aber die Gesezge-
ber berechtige, bei ausserordentlichen Fallen das Recht
auszuüben, verdiente Manner zu helvetischen Bürgern
anzunehmen.

Beschließt der grosse Rath:
1. Jeder Fremde, — Emigranten der kränk?-

fchen und anderer auf dem repräsentativen System
gegründeten neuen Republiken ausgenommen — der
sich in Hclvenen häuslich niederlassen will, muß dazu
von dem Vollziehungsdirektorium einen Erlaubnißschein
erhalten.

2. Um diesen Erlaubnißschein zu erhalten, soll
ein solcher Fremder ein befriedigendes Zeugniß seiner
guten Aufführung und einen Heimathschcin ausweisen
und anzeigen, was für einen Gewerb er zu treiben
gesinnet sey.

3. Es ist übrigens jedem Fremdsn erlaubt, lie-
gende Gründe in der Schweiz zu erwerben, auch ohne
sich darin haushabiich niederlassen zu müssen, wenn!
«r nur beweißt, daß in seinem Land die Schweizer!
geliches Gegenrecht gemessen.

4. Hingegen ist jedem Angehörigen einer mit
Frankreich oder der helvetischen Republik im Krieg be-

griffenen Macht ausdrüklich verboten, in unserm Va-
terland irgend eine Liegenschaft zu erwerben, oder sich

darin anzusiedeln, es sey dann, day er dazu von dem
Direktorium eine besondere Erlaubniß erhalte, weiche
ihm nicht anders als auf authentische Zeugnisse semer
Anhänglichkeit an die Sache der Freiheit und republi-
kanischen Grundsatze gestattet werden kann.

Z. Jeder Fremde ist schuldig, dabei sogleich die
Erklärung von sich zu geben, an welchem Orte m
Helvetien er sich niederlassen wolle.

6. Wenn ein Fremder in der Folge seinen Aufent-
Haltsort verändern will, so soll er jedesmal die Er-
laubniß dazu aufs neue von dein Direktorium erhal-
ten, die ihm stets gestattet werden soll, insofern keine

gegründete Klagen gegen ihn eingehen.
7. Keine Municipalität soll einen Fremden, bevor

er ihr den Erlaubnißschein vorgewiesen habe, in ihrem
Orte ansiedeln lassen.

8. Der Minister des Innern haltet ein genaues
Verzeichn'^ aller Fremden, die einen solchen Erlaub-
mßichein von dem Direktorium erhalten haben.

y. Jeder Fremde erhaktet durch diesen Erlaubniß-
schein das Recht, sein Gewerbe, Kunst oder Wissen-
schaft ungehindert und wie die Bürger in Helvetien
zu treiben.

10. Jeder Fremde erhaltet such dadurch das
Recht, sich liegende Gründe und Häuser ohne Ein-
schränkung wie jeder Bürger in Helvetien anzukaufen.

11. Der in Helvetien sich niederlassende Fremde
ist den gleichen Aussagen, der Wache, Mi!?; und über-

Haupt allen Lasten und Beschwerden, wie helvetische

Burger unterwerfen.
12. Wenn ein Fremder mit Grund böswilliger

Absichten gegen das Vaterland verdächtig winde,
oder wenn seine Sittenlosigkeit ihn der Ehre des Bur-
gerrechts unwürdig machen würde — wenn endlich
seine schlechte Aufführung besorgen liesse, daß er oder

seine Familie dem Staate zur Last fallen könnte, so

soll die Munizipalität, in deren Orte er sich nieder-

gelassen hat, verbunden seyn, ungesäumt die Anzeige

davon der Verwaltungskammer des Kantons zu ma-



chen, welche es sogleich durch den Canal des Mini--
sters der Polizei dem Direktorium anzeigt.

iZ. Das Vollziehungsdirectorium wird in solchem
Falle nach seiner Weisheit entscheiden.

14. Ein Fremder, welcher sich 20 Jahre, von
dem Tag der gegebenen Erklärung an, die im gten
Artikel festgesezt ist, in Helvetic» aufgehalten, sich nüz-
iich gemacht hat, und günstige Zeugnisse seiner Auf--
führimg und Sitten von der Munizipalitat seines
Wohnorts dem Vollziehungs - Direktorium aufweisen
kann, erhalt dadurch das helvetische Bürgerrecht; er
thut dagegen Verzicht auf alle fremden Bürgerrechte,
und leistet den Vürgereid.

15. Das Volkziehungsdirektorium haltet ein M
nanes Verzeichnist derjenige:-: Bürger, welche auf diese
Art das Bürgerrecht erlangt haben.

16. Diejenigen Fremden, welche gegenwärtig in
Helvetie» angesessen sind, und die nicht in dem Falle
waren, durch den lyten Artikel der Constitution zu
helvetischen Bürger» aufgenommen zu werden, sind
gehalten, sich in dem Zeitraum von 4 Monaten von
dein Tage der Bekanntmachung dieses Gesetzes an,
die im l. 2. und gten Artikel bestimmten Erforber--
nisse zu erfüllen.

17. Wenn in dem Zeitraum von -e Monaten,
von dem Tag der Bekanntmachung dieses Gesetzes an,
solche im 16. Artikel bezeichnete angessssene Fremde
ihren Munizipalitäten keinen Erlaubnißschein vorwci-
sen, soll die Anzeige davou auf gleiche Weife gesche-
hen, wie es der i2te Artikel bestimmt.

18. Wenn aber solche im 16. Artikel bezeichnete
Fremde, die im 1. 2. und Zteu Artikel bestimmten
Erfordernisse erfüllt haben, so sollen sie von dem Tag
ihrer frühern Niederlassung an, nachdem im 14WN
Artikel beobachteten Formen in einem Zeitraum von
20 verflossenen Jahren das helvetische Bürgerrecht
erhalten.

iy. Die gesezgebenden Räthen können jederzeit
Fremden, welche sich um die Republik oder die Mensch-
hcit besonders verdient mache», durch ein Décret das
Bürgerrecht ertheilen, ohne daß diese an den durch
die Constitution bestimmten Zeitraum gebunden seyen.

usteri legt im Namen der gleichen Commission
über den die ausländischen Mönche in Helvetien be-
treffenden Beschluß, folgenden Bericht vor:

B. G. Unterm i?> September haben sie eine
Resolution des grossen Rathes, die Kloster und geist-
lichen Stifte betreffend, zum Gesetze gemacht; die
Weisheit und Humanität dieses Gesetzes ist von kei-
nem uupartheiische» Manne verkannt worden, und die
Nachwelt wird demselben unter den Arbeiten des
ersten Jahres der helvetischen Gesezgebung eine der
ersten Stellen einräumen.

?-Der lyte Artikel dieses Gesetzes verordnet, daß
t>ie fremden Mitglieder, die sich in Kraft einer Pro-

vmzislverändemng ,'n den Klöstern befänden, gehalten
seyn sollen, die Schweiz in Monatfrist zu verlassen."

Dcr Geist und der Buchstabe dieses gesezlichen
Artikels beweisen klar, daß dcr Gesezgeber dabei eine
allgemeine Verfügung gegen die fremden Mönche
bezwekte — und ihre Entfernung ans Heloe-ien ver-
langte; daß diese Maaßregel keineswegs als Strafe
sur den einen oder andern schädlich-en und gefahrli-
chcn Mönch angesehen werden konnte oder sollte.

Um die Rechtfertigung dieses Gesetzes ist es ge-
gcnwartig gar nicht zu thun und die Commission wir»
sich derselben entHallen.

Unterm 16. October bemerkt das Vollziehungsdi-
rektorium in einer Borschaft an den gr. R. : » Daß
unter den ausländischen Mönchen sich einige befinden,
deren politisches Betragen in diesen für ihre Brüder-
schasten mistlichen Zeiten mit Klugheit verbünde»
war — und andere, die mit dieser Tugend Talente
verbinden, welche für die öffentliche Erziehung von
besonderem Werthe sind. — Es ladet die Gesezgeber
ein, von der Verfügung des oben erwähnten Artikels
des Gesetzes diejenigen ausländischen Mönche auszu-
nehmen, welche nicht die Abneigung der Regierung
verdienen und durch ihre Kenntnisse und Eigenschaft
ten für die öffentliche Erziehung schazbar sind."

Der gr. R. entspricht dieser Einladung gänzlich,
indem er in der vorliegenden Resolution das Direktor
rium begwältigt, diejenigen ausländischen Mönche
von der Verfügung des Gesetzes auszunehmen, welch«
nicht die Abneigung der Regierung verdienen und
durch ihre Kenntnisse und Eigenschaften für die öffent-
liche Erziehung schazbar sind."

Die Commission hat so wichtige Gründe, um
deren willen sie Euch, B. G. die Verwerfung dieses
Beschlusses anrachen muß, daß sie es keineswegs für
nöthig ansieht, die Motive, welche sowohl in der
Botschaft des V. D. als in der Resolution des gr. R.
enthalten sind, einer genauern Prüfung zu unterwer-
sen. Sie will gern glauben, daß die Klugheit des
politischen Betragens, welche das Direktorium
dießmal zu Gunsten einiger auslandischen Mö.-che rühmt
nicht jene paullsau.-ì ssrpsinàz war, die in der bekann-
ten, uns ebenfalls vom Vollz. Dir. mitgetheilten
Denkschrift von St. Gallen, der ehrwürdigen Geist-
lichkeit dieses Stifts empfohlen wird. Sie will nicht
untersuchen, ob das wiedergebsrne Helvetien an Er-
ziehungstalenten und Mitteln, sich solche zu verschaft
sen, so arm ist. Daß eine Handvoll ausländische
Mönche in diesem Geschäft — das die erste Sorge
einer republikanische» Regierung seyn soll — ihm zu

Hilfe kommen muß und vön unentbchriicher Nsthwenp
digkeit ist.

Aber Eure Commission räth Euch, B. G- die

Verwerfung des Beschlusses, weil er den ersten Grund-
satzen, unserer wie jeder Verfassung, in der die g«



Webende und die vollziehende Gewalt getrennt sind
— zuwider läuft.

Die geftzgcbenden Räthe sollen in Kraft unserer
Verfassung Gesetze geben; die vollziehende Gewalt
soll diese Gesetze vollstrecken oder vollstrecken
lassen. Dieser wesentliche Grundsaz der Trennung
der Gewalten ist aufgehoben, wenn die Gesczgeber
die vollz. Gewalt begwaltigen, die Gesetze nach Gut
finden anzuwenden oder nicht anzuwenden in dem
einen Fall in Ausübung zu bringen, in dem andern
ruhen zu lassen.

Von leinem noch so gegründeten Zutrauen in die
Weisheit oder den Patriotism des Direktoriums kann
hier die Rede seyn; denn Zutrauen kann und soll in
unserer Verfassung nie an die Stelle der Gesetze treten.

Sobald die Vollziehung der Gesetze von der
Willkür des Direktoriums abhängt, so ist die Gcftz-
gebung in Nichts versunken und es wäre besser, die
Gesetze nicht gegeben oder sie zurückgenommen zu haben.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, ràch die
Majorität der Commission ihnen die Verwerfung des
Beschlusses an.

Augustini, dex die Minorität der Commission
ausmacht, trägt seme die Annahme des Beschlusses
auratheude Meinung besonders vor. Er sieht denftl-
den als eine Auslegung des Gesetzes an; er beruft
sich auf den 2zstcn Artikel der Constitution, der ohne
Ausnahme auf alle Fremden Bezug hat; er bemerkt,
daß der Beschluß nur von Mönchen spricht, welche
Freunde der Freiheit und der Constitution sind, diese
ans Helvctien verweisen und in die Knechtschaft zuruft
senden, hiesse sie für ihre Liebe zur Freiheit strafen;
endlich haben diese Mönche den Bürgercid geleistet
und somit können sie nicht mehr als Ausländer ange-
sehen werden.

Zäslin spricht IM Sinne der Majorität der
Commission.

Laflechcre versichert, vsn dem -Minister der
Wissenschaften inne geworden zu seyn, daß die Bot-
schast des Direktoriums und die Ausnahmen, die das-
selbe zu machen wünscht, nur 3 Geistliche in Solo-
thurn und 4 oder Z andere im Wallis betreffe, die
sich mit Erfolg dem Erziehungsgeschäft gewiedmet
haben. Allein der Bericht der Majorität der Commis-
fion beruht auf so richtigen Grundsätzen, daß der
Senat nichts bessers thu» kann, als ihrem Anrathen
gemäß, den Beschluß zu verwerfen; das Direktorium
mag alsdann individuelle Ausnahmen antragen und
wir werden uns in diesem Fall durch die vsrtreflichen
in dem heutigen Commissionalbericht über die Fremden
aufgestellten Grundsatze leiten lassen.

Zäslin unterstüzt diese Meinung.
Pfyffer: Sollen Ordcnsgeistiiche als Lehrer

fur den vssentiichenllchen Unterricht angestellt werden?
das ist die Hanplfrcige, demi die Resolution will nur
Aufnahme zu djcsim Bchuft. AWs kann wichtiger

für den Gefezgeber sey«, als Bestimmung der Eigen-
schaften und Fähigkeiten derer, die als öffentliche Leb-
rer angestellt werden sollen. Denn aus der Zwekmasi
sigkcit des NatiouaiuntcrrichrS beruht alle Hoffnung
der Befestigung, der Dauer unserer Revolution und
der Wiederbelebung und Veredlung des Narionalcha-
rafters. Für einen öffentlichen Lehrer muß das In-
teresse der Wahrheit und der Menschheit erste und
Wichtigste Angelegenheit seyn. Er muß mit der Cuft
tur des Zeitalters mit den Untersuchungen über die
wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit gleichen
Schritt halten ; das Resultat dieser Nachforschungen,
als das Resultat der allgemeinen Menschenvermmst,
das ist, Wahrheit muß ihm allein heilig seyn, diese
allein muß er befördern, dem Verstand der Jung-
linge faßlich, ihren Herzen fühlbar machen; nur
dadurch allein kann unsre Nation erleuchtet, uud zu
der Stufe der Sittlichkeit und des Wohlseyns ge-
führt werden, deren sie und die Menschheit ins Un-
endliche fähig ist; nur dadurch kann der Unwissenheit
und der Religionsschwärmerei, als den Quellen alier
Volksverführung und aller Uebel, die ihre Folge sind,
wirksam gesteuert werden; ein öffentlicher Lehrer muß
also über allen Corporationsgeist und Privatinteressa
erhaben seyn. Mönche sind keineswegs in diesem

Fall; denn bei ihnen kann keine freie Untersuchung
der Wahrheit statt finden; sie werden darin theils
durch den harten Geist, den ihnen gewisse Grundsätze
ohne weitere Untersuchung zur Pflicht machen, theils
durch den unbedingten Gehorsam gegen ihre Obern
gehemmt. Diese Obern sind Fremde, die ein ganz
anderes Jntcrepe als das der Fortschritte der Cultur
haben, die den Grundsätzen der Freiheit und Gleich-
heit abgeneigt sind, und die sich der Mönche als
Werkzeuge bedienen, um unsre Konstitution, heimlich oder
öffentlich zu untergraben. Es ist also Pflicht, heilige
Pflicht für uns, unsere Konstitution so wie unser Di-
rektorium selbst, dessen Patriotism durch die schlauen
Künste der Intrigue könnte überrascht werden, dieser
Gefahr nicht auszusetzen. Ich stimme für Verwerfung
der Resolution.

Ruep p findet es sehr unnöthsg, fremde Mönche
als Lehrer und Unterrichter unserer Jugend in Helve-
tjen zu behalten; überhaupt werden Mönche immer

nur einfaltige Dummköpfe bilden; indeß soll man je-
dem sei» Recht widerfahren lassen; er stimmt also

vafiechert und Zäslin bei ; verdiente Individuen kön-

neu durch besondere Beschlüsse ausgenommen werden,
aber den gegenwärtigen will er verwerfen.

Barras: Ihr habt geftzlich verordnet, daß alle

Bürger den Burgereid schwören sollen; ihr habt von
diesem Gesetze die Mönche keineswegs ausgenommen;
die, von welchen hier die Rede ist, haben diesen Eid
geschworen; sie haben sich durch denselben persflichret,
dem Vatcriaude treu zu dienen; sie find dadurch in
der That Bürger geworden; dtnn jeder, der durch den
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geleisteten Bürgereid an die Republik geknüpft ist,
der ist kein Fremder mehr. Jene Mönche müssen mit,
hin als helvetische Bürger angesehen und kennen nichr
mehr als Fremdlinge verwiesen werden. Ich verlange
also daß diese Ordcnsgeiftliche in Helvetien bleiben
und daß diese Resolution angenommen werdeu Waren
sie aber auch keine helvetischen Bürger, so gehörten sie

alsdann in die Klasse der Fremden, die, vermöge
der Konstitution als Erzieher dürfen angestellt werden.

Lüthi v. Sol.: Kein Gesez hat Mönche, die

nicht Schweizerburger waren, verp achtet den Bürger-
cid zu leiste», und Fremdlinge sind auch zn dieser

Eidleistnng nicht zugelassen worden. Wann in eingcn
Kantonen eine unzeitige Vorsicht der Regierungsstatt-
Halter, fremde Mönche den Eid leisten ließ, so wurden
diese dadurch noch keineswegs Schweitzerbürger. Die'
Konsti'ution verlangt dazu 2oj.chrigen Auftnthalt in
der Schweiz und Zeugnisse eines guten Verhaltens.
Wollte Barras consequent seyn, so müßte dennoch

auch er si r die Verwerfung der Resolution stimmen,
weil sie dem Direktorium überläßt, nach eigner oder

seines Ministers Willkur, die Mönche zu behalten
oder weg zuweise».

Wann wir mm aber die Individuen, zu deren

Gunsten man nun diese Ausnahmen vom Gesez ver-
langt, näher betrachten, so sind es Lente, die sich vor
der Revolution sowohl als wahrend derselben ihren
Grundsätzen entgcgengesezt haben; Leute, die das Ee-
lnbd auf sich haben, fremden Obern blindlings zu ge-

horchen. Wie kann man von ihnen erwarten, daß sie

Grundsätze der Freiheit und Gleichheit predigen wer-
den; wie' sollen Leute, welche Armengelübde gethan,
und ewige Jungferschaft geschworen haben, die Wich-
ten der Ocwnomie, des Hausvaters und Gatten leh-

ren können; wie sollen sie, deren Bärte und Kutten
schon ihre Geschmaklosigkeit verrathen, Lehrer der schö-

neu Künste werden können? — Die Mönche im Wal-
lis, für die sich der B. Augustin! so sehr interefsirt,
sind Leute, die von Nastadt aus gesandt werden, in-
dem nach Aufhebung des Jcsuiterordcns die Republik
Wallis den gamen für Bildung der Jugend bestimm-
ten Fond desselben, fremden Mönchen übergeben hat,
die nun dafür von Zeit zu Zeit Ordensgeistiiche ms
Hand schicken; was sollten auch Mönche, die nur we-

gen Provmzialwechsel hier sind, Gutes leisten können;
wollen solche in der Schweiz bleiben, so ist das einzige

Vernünftige was sie thun können, sich secularifsien zu

lassen; dann sind sie nicht mehr Mönche.
Muret ist gleicher Meinung; er will den Ge-

genstand nun noch aus constitutionellem Gesichtspunk-
te etwas ins Auge fassen. Wir haben das Gesez über

die Klöster angcnomme«, in demselben befindet sich

der Artikel, welcher die Entfernung der fremden
Mönche verlangt; dieser Artikel bleibt so lange Gejez
als er nicht nach consiitutionellen Formen zurükgenom
men wird ; dazu ist eine besondere Resolution des gr.

Rathes und ihre Annahme vom Senat erforderlich;
bis dahin können wir unmöglich zuVerletzung desG«-
festes Hand bieten; es wäre des Geftzgsbers unwür-
dig das Gesez umgehen zu wollen, was doch in der
That durch den gegenwärtigen Beschluß geschehen
würde; derselbe vermischt die Gewalten welche durch
die Konstitution getrennt sind. Welches mithin auch
unsre Meinung über die Mönche seyn mag, so müssen
wir uns aus consiitutionellen Rnksichtcn zur Verwer-
fung vereinigen.

Augustin! findet selbst, daß es am Ende des
iLten Jahrhunderts abgeschmakt scheinen mag, für
Mouche, und dazu noch auslandische Mönche zu spre-
cheu; aLein er fühlt sich gedrungen nach Wissen und
Gewissen zu sprechen. Er halt es für keineswegs nö-
thig das Gesez oder denGefttzesartikel zurükzunehmen;
es sey nur um Auslegung desselben zu thun. Das
Direktorium in seiner Botschaft und der gr. Rath in
seinem Beschluß sagen, der Sinn des Gesetzes sey
nicht so sondern anders. Man muß wohl bedenken,
daß jene, die den helvetischen Bürgereid geschworen
haben, dadurch aller andern Bürgerrechte verlustig
wurden; sie können wenigstens n»ht mehr als Fremde
angesehen »'erden; sie sind Helvetica-. — Mit Unrecht
erhebt mmk fich gegen dieAllgemeinheit der Ausnahme;
die Resolution spricht nur von verdienstvollen, der
Sache der Freiheit ergebenen und für den öffentlichen
Unterricht nüzlichen Mönchen; dadurch fallen auch
alle andern gegen die Mönche überhaupt gemachten
Bemerkungen; der Beschluß redet einzig zu Gunsten
ächter Freiheitsfreunde. Als Wattisianer will er nun
noch hinzusetzen, daß nach Aufhebung der Jesuiten
Piaristen an ihrer Stelle den Unterricht der Jugend
fortsetzen ; haben diese nun den Bürgereid geleistet —
worüber er keine Gewißheit hat — so ist sicher, daß
sie nicht nach Rastadt zurükkehren werden: ist es aber
in diesem Fall gerecht, billig und menschlich sie aus
Helvetien zu verweisen?

Fuchs : Das Ge ez existirt und gründet sich da-
rauf, daß die Republik die Lastdes Unterhalts fremder
Mönche nicht tragen und dagegen gefahrliche Unruh-
stifter entfernen will. Izt würden wir das Gesetz auf-
heben durch die Ausnahmen, welche man machen
will. Man spricht vqn Mönchen, die für die Konsti-
tution sich ausgezeichnet haben; wo sollte ein solcher
zu finden seyn? man sagt: wir bedürfen Lehrer für
unsere Jugend; will man diese durch Mönche bilden
laßen, die ihr anstatt wahrer Religion und aufgeklärten
Begriffen, Fana.ismus, Irreligion, Haß gegen die
neue Verfassung einflössen? Es ist ein alter Grundsatz :
daß man die Jugend nach der Verfassung des Staa-
tos erziehen muß, wenn diese auf festen Stützen ruhen
soll. Wir sollen jene alten Republiken Griechenlands
nachahme», die zu Erziehern ihrer Kinder keinen Frem-
sen annahmen. Befinden sich gelehrte und nüzliche
Manner unter den fremden Moschcn in Heloekien,



so brauchen sie sich UM Mulansiren zu lassen und nie-
manb heißt sie wegziehen.

Kubli bezeugt, daß er sich wie ein Kind freue,
den B. Augustini zum zweitenmal so eifrig für fremde
Mönche sprechen zu hören; er kennt wohl die Eitelkeit
der Menschen, die, so viel Eignes sie auch schon be-
scheu, iwch immer noch mehr Fremdes an sich ziehen
mochten; aber, daß diese Thorheit so weit gienge,
daß man um die Quantität der Mönche im Land zu
vermehren, auch noch Fremde haben wollte, hätte er
nicht g.glaubt. Augustini dringt vorzüglich darauf,
daß nur von fremden Mönchen die Rede sey, welche
der Freiheit und Gleichheit anhängig und ergeben sind.
Wer will aber auch einem Mönch zumutheu, wenn
er Mönch bleiben will, daß er der Sache der Frei-
heit und Gleichheit anhange? Ich wenigstens würde
dieß in jenem Fall nicht thun; es ist offenbarer Wi-
der pruch, daß einer Mönch bleiben wolle, und zu-
gleich d.n Grundsätzen huldige, die allem Mönchthum
ein Ende machen. Die Konstitution will, daß Auf-
klärung befiedert werde; kommt sie etwa vom Mönch-
thmn her? In diesem Fall aber haben wir noch ein?
hübsche Anzahl eigner Mönche. Augustine findet
selbst, es sey abzsschmatk, am Ende des igtenJahr-
Hunderts für M'mchchum- zu sprechen, aber er sagt,
fein Gewissen verpch. »yn dazu; mein Gewissen
verpflichtet mich m. raw, fur abgeschmakte Dinge zu
reden.

Fornerod war anfangs beinahe zur Annahme
gestimmt; bei genauerer Untersuchung aber hat er die
Resolution unannehmlich gesunden; das Wort ver-
langt er nur, um die Gewissenhaftigkeit von Augu-
stini und Barras zu beruhigen. Wann jener behaup-
tet: d ejenigen, die den Bürgereid leisteten, seien da-
durch helvetische Burger geworden, so ist diese Be-
hauptur.g ganz constitutionswidrig; die Konstitution
sagt vielmehr umgekehrt, nur die helvetischen Bürger
sollen den Bnrgercid schwören; wäre das Gegentheil,
so könnte jeder Hergelaufene sich auf die leichteste
Weise von der Welt zum helvetischen Bürger machen.
Nach der Konstitution verliert ein helvetischer Bürger
sein Bürgerrecht durch den Eintritt in eine fremde
Corporation; wie vielmehr muß dieses Verhältmß die
Erwerbung des Bürgerrechts hindern? Er verwirft
den Beschluß.

Schär er stimmt der Majorität der Commission
bei, weil Annahme des Bescistusses das Geständniß
enthielte wir hätten Mangel an helvetische» gelehrten
Bürgern m.-d Iugeudiehrern; da doch unser Varer-
land nie in diesem Ruf gestanden ist. Wir haben ge-
wiß g n g und er wünscht nur, daß man gute Wahl
unter ihnen treffe, und selbst nicht einheimische
Mönche wähle.

Crauer: Als wir das Gesez annahmen, waren
wir gewiß überzeugt, daß keine Ausnahmen davon
statt fanden; er wundert sich also sowohl über die

Botschaft als über den Beschluß. Indeß will er kel-
ueswegs behaupten, daß es nicht einige geben könne,
die Ausnahmen verdienten; allein diese sollen indivi-
duel ausgenommen werden.

Bay will gegen die Resolution sprechen, obgleich
Protestant, dennoch aus Anhänglichkeit und Liebe für
das Möuchgeschlccht. Nachdem die Ration alle Möu-
ehe für Natioualkostgänger erklärt hat, verminderte sie

ihre Zahl durch Wegweisung der Fremden. Das Di-
rekwrium begehrt, die Vollziehung des Gesetzes soll
'einer Willkühr überlassen werde»; ohne Vergebung un-
sers legislatorischen Charakters können wir unmöglich
die Federung bewilligen. Wir können den Beschluß
aber auch noch aus einem andern Grund verwerten;
er enthalt eine Beleidigung der einheimischen Ordens-
geistlichen, indem er sthnen den Vorwurf macht, als
waren nicht genug brauchbare Subjecte unter ihnen.
Er wünschte darum vielmehr eine andere Maaßregel
einzuschlagen, durch die den Bischöffen für einige Jahre
untersagt wurde, Geistliche zu weihen, um während
dieser Zeit die einheimischen Klostergeistlichen auf
Pfarreien zu bringen; sie würden, zweifelt er mcht,
ihren neuen Haushalt der strengen Klosterkosi vorziehen.

Devevey will gar nicht zu Gunsten der Mönche,
aber der würdigen und aufgeklarten Männer unter ih-
neu, die für den Iugendunterricht wesentliche Dienste
leisten können, sprechen; er will dem Direktorium die
verlangte Vollmacht geben und glaubt durch dis Be-
willigûng einer Ausnahme werde das Gesez nicht auf-
gehoben; Bewus dafür seyen die vielen Heirathsdi-
spensen, die wir schon gemacht; das Zutrauen in die
Weisheit und den Patriotism des Direktoriums beru-
higt ihn über allen möglichen MHbrauch.

Hâfélin verwirft den Beschluß.
Er wird mit 33 Stimmen verworffen.
Zäsiin berichtet im Namen eben dieser Kommis-

sion über den Beschluß, der einem B. Ulrich aus Pom-
mern ohne einen Heimathschein, der ihm mangelt, eine

Schweizerbürgerin zu heirathen erlaubt. Die Majori-
tät der Commission räth zur Verwerffung, weil ver-
möge des 2ten §. des heute angenommnen Beschlusses
über die Fremden, der Bittsteller, der keinen Hcimath-
schein aufweisen kann, im Fall ist sich aus Helvetic»
entfernen zu müssen, und es unter solchen Umstanden

sehr unschiklich ware, ihm eine Heirathsdispenft zu er-

theilen. Die Minorität räth hingegen zur Annahme,
weil nur von Heirathen und keineswegs von Nieder-
lassung in Helvetien die Rede ist; weil überdem einem

gewissen Gruber in Zürich, auch schon ein ähnliches
Gesuch gestattet worden.

Lüthi v. Sol. wiederholt die Unschiklichkett, dis
sich darin fände, wenn die Regierung erst einem Frem-
den bewilligte, eine Schweizerin zu heirathen, ihn
alsdann aber fortwiese. Bei Grubern sen der Fall
anders gewesen, da derselbe die Bürgschaft eines
zürcherischen Handelsmann vorwies. Usteri spricht



ki gleichem Sinn; der Bittsteller verlangt eigentlich
Aufenthalts- und Heirathsbewilligung; jene verweigert
unser heute angenommenes Gesez; diese ohne jene kann
dem Bittsteller von keinem Werth seyn, da er seine
Verlobte wo er will ausser Helvetien heirathen kann.
Muret macht die Minorität aus; er ist kein Freund
von Dispensen und hätte gewünscht, die Resolution
hätte eine darauf motivirte Tagesordnung enthalten,
daß kein Gesez vorhanden sey, welches einen Fremden
hindere, eine Schweizerin zu heirathen. Grubers Fall
war der nämliche; denn was bedeutet die Garantie
eines Einzelnen gegen die Nation. Als Bedienter
und ohne eignes Etablissement wird wohl auch der
Bittsteller unsers heutigen Gesetzes unerachtet im Lande
bleiben können. Zäslin spricht gegen den Beschluß.
Fornerod bedauert, daß die heute angenommene
Resolution Heimnthscheine fodert, sie hätte dafür
Scheine des Wohlverhaltens verlangen sollen. Er
Host, der gr. Rath werde ojese Verbesserung vorschla,
gen. Zudem ist das Gesez gegeben und muß befolgt
werde». Der gr. Rath, meint er, habe diese Rcso-
lulivn wohl nur in der Hoffnung gesandt, wir wer-
den den Beschluß über die Fremden verwerfen.
Meyer v. Arbon spricht gegen den Beschluß. Er
wird verworfen.

Grosser Rath, 30. October.
Präsident: Anderwerts).

N a f, >m Namen einer Kommission, legt ein Gut-
achten vor über die Wiederherstellung der in leztcm
Kriege abgebrannten Brücke von Büren, auf Unkosten
der Oligarch en von Bern.

Esch er sagt, da in diesem Gutachten so weitaus-
sehende wichtige Grundsatze aufgestellt werden, welche
einer höchst sorgfältige» Untersuchung bedürfen, so

fodre ich daß dasselbe, dem Reglement zufolge, sechs

Tage aufs Bureau gelegt werde.
Graf, im Namen der Minorität der Kommission,

legt ein ganz eittgegcngcscztes Gutachten vor. Gra-
scnried fodert Dringiichkeitscrkiarung über diesen

schon so lange aufgeschobenen Gegenstand. Egg sin
bet in dem Gutachten der Minorität auch so grosse

Grundsätze aufgestellt, daß er Elchers Antrag folgt.
Zimm ermann glaubt auch daß der Gegenstand

seiner Wichtigkeit wegen, und in Rütsicht der sich ganz
eukgcgcngesezten Gründsätze der Kommission, sorgfad

îîg berathen werden müsse, und stimmt echo Eschern bet.

Graf begehrt, wann auch wi.klich Dringlichkett
erklärt würde, daß dieses Gutachten wenigstens Zwei

Tage ans dem Bureau liegen b! che. Nuce fodert
mi' Namen der Menschheit Dnnglichkcitscrklarung,
pwii immer noch einige abgebrannte Haushaltungen
shr.e Wohnung sind. G r afö Antrag wird angenommen.

Nuce begehrt Verlesung seiner lezthin gemachten-

Mststn, deß à Präsident und ein öffentlicher Ankla-

Her eines KimtvnsM'ichts nicht Brüder seyn dürft».

Zimmerman,, begehrt daß die Motion an dix
Tagesordnung gcftzt werde. Hartmann folgt Nuce,
und fodert ein Gesez, daß auch keine Schwager neben
inander,n einem Tribuns! seyn lo-mc». Ear rar!)
egehrt Verweisung an die V-rwandtschaftskonumssion.

Dieser Antrag wird angenommen, und der Kommis,
sion statt einiger abwesenden Mitglieder beigeordnet
Zimmermann rmd Knlli.

Der Rapport über die Friedensrichter wird an die
Tagesordnung genommen.

Ackermann findet den ganzen Rapport, mehr
aber noch die danm, vorgeschiagnc Einrichtung viel
zu weitläufig, und wünscht daß man vor allem ans
beschließe, baß in jeder Gcmemdc sin Friedensrichter
erlianrtt werde, wel! ohne dieß die Friedensrichter
einer neuen Art Landvögke gleichen würde,,! er fodert
asto Rukweiimîg au die Kommission, um einen kürze,
reu Rapport zu entwerfen, weil sonst nur Advokaten
und Gelehrte Friedensrichter werden könnten.

Escher begreift n.cht, wie Ackermann einen sol,
chen Antrag machen kann, da des Druk dieses vor-
lrefuchen Gutachtens e> kamst wurde, und die Ver,
sammiung kaum ein Gutachten, weiches sie des Druks
würdig hiett, der Berathung unwürdig basten werde.
Daß das Gutachten weitläufig ist. ist gm, weil da,
durch die Friedensrichter der Wllkührstchlesteii erst-
hoben werden, und haben wir einst ein Gesezbnch,
jo werden die FriedenSnchttr nicht nur nach einer Am
leitung von Zoo §. sondern nach einer von vielen tau,
senden zu ertheilen haben, und können also nie Pür,
gcr ohne. Kenntnisse seyn. Dagegen trage ich ans
artikelweste Behandlung an, und begehre daß jeder
Abschnitt abgesondert dem Senat zugewiesen werde,
weil die Verwerfung e-ncs der ersten Abschnitte die
Berathung der übrigen, welche ans diese gebaut sind,
ganz übcrflupig machen würde, und hingegen wann
einst die Grundsätze angenommen find,

'
die weitere

Berathung sehr leicht und bestimmt wirb.
Custor ist überzeugt, daß diese».'Rapport sehr-

zwelmassig ist, und folgt Eschern.
Nuee unterstüzt Eschcrn und fodert daß man so,

gleich über das Gutachten eintrete.
K u h n vertheidigt die allgemeinen Grundsätze des

Gutachtens, weil dmch^ Ackermanns Autrag der Ge-
meingcist und die Doistaristokratic der reichen Bauern
unterhatten würde; er bedauert daß er nicht Zeit
hatte dieses Gutachten noch weitläufiger zu machen,
»veil durch die Gesetze die Wiûknkrliàtcn der Rist?-
ter ciagcjchrâukt werden; übrigens will er sich nicht
der Rülweisung seiner Arbeiten widersetzen, aber wn' de
in diejem Fall Entlassung ans der Ksmniission ftScrn,
weil er n-c>)t iiach andern Grundsätzen als diesen aw
besten konnte. Man geht über Ackermanns Anträge zur
Tagesordnung.

Erster Abschnitt, 1. § wird sogleich angenommen.
§ Z. L sche r sagt, wem, Hàtien ganz äus solchen



Gegenden bestünde, wie die flächern bevölkerten Kan«
tone sind, so würde ich diesem K des Gutachtens bei-
stimmen, allein der grössere Theil Helveticas besteht
ans Hochgebirgen, in denen zooo Menschen oft eines
Flachenraums von vielen Quadratnieilen bedürfen, so

daß wir ja selbst bei der Distrikkscintheilung gezwun-
gen wurden, einige Distrikte in den Kantonen Oberland
und. Wallis zu bestimmen, die nicht zc>oo Cistwohner
haben; wie sollten nun die Bezirke, welche eine Un-
terabtheiîung der Distrikte seyn sollen, grosser werden
können als die Distrikte selbst? ich fodre daher einen
Beisaz, der das VollziehungSdirektormn, beauftrage,
da wo es die Beschaffenheit unsrer Hochgebirgsthaler
erfoSect, diese Bezirke auch unter der Zahl von zooo
Einwohnern anzuordnen.

'
>

Gcynvz folgt ganz Eschern. Tab in will ans
den gleichen Gründen daß diese Bezirke aus wenig-
siens 2000 Seelen gesezt werden.

Cartier glaubt, daß leichte und wohlfeile Rechts-
pflege der Haupcendzwck der Einrichtung der Frie-
densrichter sey, und will daher bestimmen daß keiu
Ort mehr als eine Stunde vom Hauplort der Bezirke
entfernt seyn dürfe

Carrard folgt ganz Eschers Antrag, und kann
weder Ackermanns noch Cartiers Antragen beistnn-
men, denn durch beide würden die Friedensrichter so
sehr vervielfältigt, daß sie für die ganze Republik drük«
kend würden. Zudem denke man, wenn statt Frie--
dcnsgerichtcu nur einzelne Friedensrichter gewählt wär-
den, weicher Willkührlichkeit die Bürger von diesem
einzelnen Richter ausgesezt würden! wir haben das
Beispiel Englands, Hollands und Frankreichs vor
mns, wo diese Bezirke bis aus 20,000 Seelen stark
sind; gefürchtetcn Beschwerlichkeiten wird durch die
Im Gutachten vorgejchlagnen Beisitzer, die sich in je-
der Gemeinde vorfinden, abgeholfen.

Echlumps wünscht wegen Eschers angeführten
Schwierigkeiten, daß nur die höchste Zahl, nicht aber
die geringste bestimmt werde.

Ackermaum erneuert seine ersten Einwendum
gen, und fodcrt für jede Gemeinde einen Friedens-
richter, welchem ja auch Beisitzer zugegeben werden
und um den Staat nicht zu beschweren, will er daß
zede Gemeinde ihren Friedensrichter und Beisitzer zah-
len soll.

Eg g v. Ellik 0 n will auch in jeder Urversamm-
kung einen Friedensrichter haben, und folgt Ackermann,
indem er die Dorfaristokratie nicht fürchtet, sondern
eine andere Aristokratie, die wir noch immer zu bc-
kämpfen haben.

2.
Koch sagt, so wohlthätig die Einrichtung der

Ä'riedensrichker werden kann, bei zwckmässiger
Anordnung, so kann dieselbe durchaus unzwekmassig
und schädlich werden, wann wir sie unrichtig organi-
siren. Wir wissen daß ungefähr 7000 Agenten in Helve-
ken sind, also bckämcil wir »ach Ackermanns Vorschlag

lo.ooo und nach Eggs Antrag etwa 7.000 Friedens-
richter; anch Ware nichts aufzufinden, das den Ka»«
tonsgeist, Distriktsgeist und Memeindsgeisi mehr un«

terhaltcn würbe, als gerade dieser Vorschlag; nehmen
wir nun diese Anzahl, «nd geben ihr noch die Bei«
sitzer zu, so bekämen wir eine solche Zahl von Beam«
ten, baß dadurch die Achtung für dieselben verlohren
gieuge, daß nicht genug fähige Bürger in jeder Ge»

memde dazu vorhanden wären,und daß der Staat auf
eine unerträglich- Art belastet würde, denn^den Rich-
ter von denjenigen besolden lassen und abhängig ma«
chen, die denselben brauchen, wäre wider alle vers
nüliftigen Grundsätze. Die übrigen Einwendungen
weiche gegen diesen § gemacht wurden, kommen nur
daher, weil dieses Gutachten nicht gehörig gelesen und
überdacht wurde, indem ihnen in den folgenden Pas

ragraphen gesteuert wird; einzig ist Eschers Einwen«
dung völlig gegründet, und daher begehre ich Annah-
me des §. mit der von Eschern gefederten Ausnahme
für die Bcrggegenden Helvctiens.

Kiich m a un begehrt für jede Kirchg^memde et«

nen Friedensrichter.

Secrctan findet das ganze Gutachten ss jwek«

massig, so logisch geordnet, und überhaupt so vor«

treflich, daß er dasselbe sogleich ganz anzunehmen
wünschte, und er glaubt nur dieser 2. sey einer be«

sondern Untersuchung und Berathung würdig. So we«

nig er Ackermanns Antrag beistimmen kann, der Ein«
Wendungen wegen die schon dagegen gemacht wurden,
so gefallt ihm anderseits das von der Kommission vor«
geschlagne Verhältniß doch nicht ganz, west auf 6oo-»

Meyschen nur ein Friedensrichter zu^ setzen doch j«
grosse Schwierigkeiten hätte; derselbe wäre eine zu grosse
Person, wahrscheinlich zu sehr entfernt von den Sit«
ten des Voiks, kurz zu sehr, was man bis jezk einen

Herrn nannte. Er schlagt daher die Hälfte der beiden
äußersten vorgeschlagncn Zahlen vor, und glaubt da«

durch werde EscherS Einwendung gesteuert, und viel«

leicht möglich gemacht, daß die Wahl der Friedens«
richter unmittelbar vom Volke geschehen könnte; ubri«

gens glaubt er verdiene der Verfasser dieses vordres«

lichen Gutachtens die Dankbarkeit der Versammlung.

Jacquier glaubt, so sehr das Volk die Irie«
densrichter wünsche, so wurde es durchaus nicht be«

friedigt durch Annahme des Gutachtens, er begehrt
daher für jede Pfarrgemeinde einen Friedensrichter.

Carmintran sieht auch das Ganze dieses Gut«
achtens als vorlreflich und tief gedacht an, und er
hat nur gegen diesen 2. § einige Einwendungen zu
machen, weil derselbe auf die Berggegenden nicht paßt,
und weil er glaubt man müsse diese wohlthätige Ein«
Achtung überhaupt mehr vervielfältigen, denn die Be«

zirksarisiokratie ist eben so gefahrlich als die Dorf«
aristokratie; er wünscht daher auf jede llrversamnàig
einen Friedensrichter und auf Mn BW.kt eist Frie?



densgericht: dadurch konnte die Wahl dem Volk uns
Milkelbar überlasten werden.

Michel will in jeder Pfarrgcmeinde nicht nur cd

mn Friedensrichter sondern auch ein Frievensgerichê
haben. kDie Fortsetzung folgt.)

Vollzèehttngsdirektoritt m.
Das Vollziêhilngsdîrektorèllm der einen und

»mthetibar n helvctîschîZî Republik. An
das helvetische Volk.

Bürger Helvetiensl
Die Feinde eurer Ruhe und euers Glückes geben sich

alle Mühe, euch Verdacht gegen die Anstalten eurer Res
gierung beizubringen. Das Direktorium haltet es für
Pflicht, euch mitvüterlichcm Zutrauen den ganzen Inhalt
derZefeh!e,die es den Regierungsstatthàr» ercheilt hat,
bekannt zu machen. In der alten Ordnung der Dins
ge wäret ihr alle für das Vaterland bewaffnet, und
wäret bereit für dasselbe euer Leben aufzuopfern. Ihr
hattet euere Obrigkeit damals für treulos gehalten,
wenn sie nicht in Zeiten für euere Sicherheit und für
den Schuz des Vaterlandes gesorgt hatte. Nun was
die alte Regierung für euch, die ihr nicht frei, sondern
Unterthan wäret, that, das thut nun das Direktorium
für euch, freie Bürger. Es hat befohlen, daß alle
junge Mannschaft vom igten bis ins ogsteJahr wie-
der in den Waffen geübt werden solle; daß in jedem
Dorfe ein Trüllmeister und in jedem Kanton ein Gc-
neralaufseher oder Inspektor aus euem Mitbürgeru
solle angestellt werden, »eiche durch ganz Helvetien
ein einförmiges Eperzitium einführen sollen. Diese
Anstalt soll die ganze militärische Einrichtung vorbes
reiten, um sie aller Orten auf den gleichen Fuß zu

stelle», und deswegen ist es nöthig, die Namen und
die Anzahl der jungen Mannschaft zu kennen, damit
sie wieder, wie ehedem, in Milizregnnenter eingetheilt
werden mögen; nur soll dies künftig besser dem Alter
nach geschehen.

Das Direktorium giebt euch die Heiligsie Fusiches

rung, daß von Seire der stanz à sich en Regierung nicht
die mindeste Auffoderung, zur Stellung von Hülfss
truppen geschehen ist, und daß die Hriedensunters
Handlungen zwischen den benachbarten Machten mcht
abgebrochen sind. Alle Anstalten, die also gemacht

worden, sind Vorsichtsmaaßregel», um unser Vaters
land vor Schaden zu bewahren, euer Eigenthum
du«h euch selbst zu schützen, innere Ruhe aufrecht

zu erhalte!», und euch vor Freund und Feind als ein
bewaffnetes tapferes Volk, ehren und respekmen zu

mächen. Sind in jedem Distrikte Freiwillige, Ve vor
allen andern ihrer Mitbürger bereit waren, den Schuz
»es Vaterlandes auf den Gränzen im Nothfall unter
dem Commando ihrer eigenen Offiziers zu übernehs

men, so iß der Befehl an die Regierungsstatchalter

ercheilt, ihre Namen ehrenvoll einzuschreiben, und
dem Direktorium Offiziers vorzuschlagen, die Anhangs
sichtest an Freiheit und Verfassung haben, und das
Zutrauen ihrer Mitbürger besitzen.

Dieß find die heiligen Zusichcrunqen, die euch
das Direktorium feierlich beksunt macht, um euch
gegen alle Verläumdmigm böswilliger Unruhstifter,
die das Vaterland in Gefahr bringen î nuten, zu vers
wahren; und die Schande von euch abzulehnen!, euch
einer Wafftimbung zu entzi.hen, die allein euch und
eure Nachkommen zu einem edlen, freien Schweitzer-
Volk aufs neue und auf immer emporheben kann.

Geben in Luzern den 4ttn Wintern». 1793.
L.) Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Unterzeichnet: Laharpe.
Zm Namen des Direktoriums der Gen. Sec.

Unterzeichnet: Mousson.
Zu drucken und zu publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei.
Fr. Bern. Meyer.

Aus einem Briefe.
Zurich 6. November.

Alle junge Lenke von» kosten bis zum sZsten Jahre
-haben sich in unserm Kanton mit Anstand und Em-
schiossenheit bei S«r Auffoderung zum Kriegsdi n,ie
uns zur Vertheidigung des Vaterlandes cic.fchreiben
lassen. Man zählte deren heute schon 6--14, also 4Z5
über die bestimmte Zahl. Alle Distrikte sind schon in
Compagnien getheilt, deren der Kanton an Zo stellt.
Hin und wieder gab's zwar einige von den OUgarchen
Wahrscheinlich aufgewiegelte und bezahlte SVrftcr,
allein die jungen Zärichgebieter wiesen sie bald zur
Ruye. Im Distrikt H orge n z. B. sprengte ein soft
cher Aufwiegler das alte Märchen aus: „der Unkers
statthafter vcrheete es, daß alle junge Mannschaft
an die äusserste Meercsgränzc ziehn müse! < — Aber
der saubre Herr ward jogkich vors Gericht gebracht,
um zu erzählen, von wem er das Liebchen gelernt
habe! — Der brave Stattvafter Pfcnninger und
seine UntcrstatLhairer und Agenten, so wie alle und jede
des Kantons Zürich, zeigrcn sich bei dieser Gelegen-
heit als acht« Schweizer, die der Freiheit welch seyn
wollen.

Nein, ihr edeln, schweizerischen Jünglinge, nicht
für Areindlinge sollt ihr fechten, sondern für den ctg»
nen Heers, wenn »as Vaterland einst um Hülse ru-
sen sostw! Versammelt euch um eure Fahnen, mit ei-

ner furchtbaren Entschlossenheit, frei zu leven und
frei zu sterben, die den Schweizer anzeigt und laßt
es den Völkern umher wissen, daß der Geist Misier
Lorwelt so wenig verschwunden sey, aïs sv unsere
Gebirge sind. Stesset die arglistige VcrläumdMig sit
Boden l frei wollen wir lebe», oder sterben!
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